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DE 
ANHÄNGE 1 bis 4 

ANHANG I 
Der Anhang des Beschlusses 2011/263/EU wird wie folgt geändert: 

Aus Gründen der Klarheit und der Rechtssicherheit sollte unter Kriterium 2 Buchstabe b 
Absatz 5 die gesamte Tabelle von Ausnahmen durch die folgende Tabelle, in der die mit dem 
Beschluss 2014/313/EU der Kommission eingeführten Änderungen berücksichtigt sind, 
ersetzt werden: 

Subtilisin 
H400: Sehr giftig für Wasserorganismen 
 
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung  
 

R50 
 
R50-53 

Tenside 
Gesamtkonzentration im 
Endprodukt < 25 % 

H400: Sehr giftig für Wasserorganismen 
 
 

R50 

Tenside 
Gesamtkonzentration im 
Endprodukt < 25 % (*) 

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung 
 

R52-53 
 

Biozide für 
Konservierungszwecke (**) 

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, 
mit langfristiger Wirkung 

R50-53 

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung 

R51-53 

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung 

R52-53 

Duftstoffe H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung 

R52-53 

Enzyme (***) 

 

H334: Kann bei Einatmen Allergie, 
asthmaartige Symptome oder 
Atembeschwerden verursachen 

R42 

H317: Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen 

R43 

NTA als Verunreinigung 
in MGDA und GLDA 

H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen R40 
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(****) 

(*) Diese Ausnahme gilt, sofern die Tenside leicht abbaubar und anaerob abbaubar sind. 

(**) Werden unter Kriterium 2 Buchstabe e behandelt. Diese Ausnahme gilt, sofern die 
Bioakkumulationspotenziale der Biozide durch log KOW (log des Verteilungskoeffizienten Octanol-Wasser) 
< 3,0 oder durch einen experimentell ermittelten Biokonzentrationsfa  

(***) Einschließlich Stabilisatoren und anderer Hilfsstoffe in den Zubereitungen. 

(****) Bei Konzentrationen unter 1,0 % im Rohstoff und einer Gesamtkonzentration im Endprodukt unter 
0,10 %. 

 
ANHANG II 

 
Der Anhang des Beschlusses 2011/264/EU wird wie folgt geändert:  

Aus Gründen der Klarheit und der Rechtssicherheit sollte unter Kriterium 4 Buchstabe b 
Absatz 5 die gesamte Tabelle von Ausnahmen durch die folgende Tabelle, in der die mit dem 
Beschluss 2014/313/EU der Kommission eingeführten Änderungen berücksichtigt sind, 
ersetzt werden: 
 

Subtilisin 
H400: Sehr giftig für Wasserorganismen 
 
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung  
 

R50 
 
R50-53 

Tenside 
Gesamtkonzentration im 
Endprodukt < 25 % 

H400: Sehr giftig für Wasserorganismen 
 
 

R50 

Tenside 
Gesamtkonzentration im 
Endprodukt < 25 % (*) 

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung 

R52-53 

Biozide für 
Konservierungszwecke (**) 

H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung 

R50-53 

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung 

R51-53 

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung 

R52-53 

Duftstoffe H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung 

R52-53 

Enzyme (***) H334: Kann bei Einatmen Allergie, 
asthmaartige Symptome oder 
Atembeschwerden verursachen 

R42 
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H317: Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen 

R43 

Bleichkatalysatoren (***) H334: Kann bei Einatmen Allergie, 
asthmaartige Symptome oder 
Atembeschwerden verursachen 

R42 

H317: Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen 

R43 

NTA als Verunreinigung 
in MGDA und GLDA 
(****) 

H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen R40 

Optische Aufheller (nur 
für Vollwaschmittel)  

H413: Kann für Wasserorganismen schädlich 
sein mit langfristiger Wirkung  

R53  

(*) Diese Ausnahme gilt, sofern die Tenside leicht abbaubar und anaerob abbaubar sind. 

(**) Werden unter Kriterium 4 Buchstabe e behandelt. Diese Ausnahme gilt, sofern die 
Bioakkumulationspotenziale der Biozide durch log KOW (log des Verteilungskoeffizienten Octanol-Wasser) 
<  

(***) Einschließlich Stabilisatoren und anderer Hilfsstoffe in den Zubereitungen. 

(****) Bei Konzentrationen unter 1,0 % im Rohstoff und einer Gesamtkonzentration im Endprodukt unter 
0,10 %. 

 

 

ANHANG III 
 

Der Anhang des Beschlusses 2012/720/EU wird wie folgt geändert: 

 
Aus Gründen der Klarheit und der Rechtssicherheit sollte unter Kriterium 3 Buchstabe b 
Absatz 6 die gesamte Tabelle von Ausnahmen durch die folgende Tabelle, in der die mit dem 
Beschluss 2014/313/EU der Kommission eingeführten Änderungen berücksichtigt sind, 
ersetzt werden: 
 

Subtilisin 
H400: Sehr giftig für Wasserorganismen 
 
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung  
 

R50 
 
R50-53 

Tenside 
Gesamtkonzentration im 
Endprodukt < 15 % 

H400: Sehr giftig für Wasserorganismen 
 
 

R50 

Tenside 
Gesamtkonzentration im 

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung 

R52-53 
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Endprodukt < 25 % 

Biozide für 
Konservierungszwecke(*) 

(nur für Flüssigkeiten mit 
einem pH-Wert zwischen 
2 und 12 und höchstens 
0,10 % Massenanteil 
Wirkstoff) 

H331: Giftig bei Einatmen 
 

R23 

H334: Kann bei Einatmen Allergie, 
asthmaartige Symptome oder 
Atembeschwerden verursachen 
 

R42 
 

H317: Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen  
 

R43 
 

H400: Sehr giftig für Wasserorganismen 
 

R50 

Enzyme(**) 
H334: Kann bei Einatmen Allergie, 
asthmaartige Symptome oder 
Atembeschwerden verursachen 
 

R42 
 

H317: Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen 
 

R43 
 

H400: Sehr giftig für Wasserorganismen  
 

R50 

NTA als Verunreinigung 
in MGDA und 
GLDA(***) 

H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen R40 

(*) Die Ausnahme gilt nur für das Kriterium 3 Buchstabe b. Biozide müssen das Kriterium 3 
Buchstabe d erfüllen.  

(**) Einschließlich Stabilisatoren und anderer Hilfsstoffe in den Zubereitungen. 

(***) Bei Konzentrationen unter 1,0 % im Rohstoff und einer Gesamtkonzentration im 
Endprodukt unter 0,10 %. 

 
 

ANHANG IV 
 

Der Anhang des Beschlusses 2012/721/EU wird wie folgt geändert: 

 
Aus Gründen der Klarheit und der Rechtssicherheit sollte unter Kriterium 4 Buchstabe b 
Absatz 6 die gesamte Tabelle von Ausnahmen durch die folgende Tabelle ersetzt werden: 

 

Subtilisin 
H400: Sehr giftig für Wasserorganismen 
 
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung  
 

R50 
 
R50-53 
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Tenside 
Gesamtkonzentration im 
Endprodukt < 20 % 

H400: Sehr giftig für Wasserorganismen 
 
 

R50 

Tenside 
Gesamtkonzentration im 
Endprodukt < 25 % (*) 

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung 
 

R52-53 
 
 

Biozide für 
Konservierungszwecke(**) 

(nur für Flüssigkeiten mit 
einem pH-Wert zwischen 2 
und 12 und höchstens 
0,10 % Massenanteil 
Wirkstoff) 

H331: Giftig bei Einatmen R23 

H334: Kann bei Einatmen Allergie, 
asthmaartige Symptome oder 
Atembeschwerden verursachen 
 

R42 
 

H317: Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen 
 

R43 
 

H400: Sehr giftig für Wasserorganismen R50 

Enzyme(***) 
H400: Sehr giftig für Wasserorganismen R50 
H334: Kann bei Einatmen Allergie, 
asthmaartige Symptome oder 
Atembeschwerden verursachen 

R42 
 

H317: Kann allergische Hautreaktionen 
verursachen 

R43 

Bleichkatalysatoren (***) 
H400: Sehr giftig für Wasserorganismen 
 

R50 

 NTA als Verunreinigung 
in MGDA und 
GLDA(****) 

H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen R40 

(*) Die Ausnahme gilt nur, wenn die Tenside das Kriterium 3 Buchstabe a erfüllen und anaerob abbaubar sind. 

(**) Die Ausnahme gilt nur für das Kriterium 4 Buchstabe b. Biozide müssen das Kriterium 4 Buchstabe e 
erfüllen.  

(***) Einschließlich Stabilisatoren und anderer Hilfsstoffe in den Zubereitungen. 

(****) Bei Konzentrationen unter 1,0 % im Rohstoff und einer Gesamtkonzentration im Endprodukt unter 
0,10 %. 
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